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I. Maßgebliche Bedingungen  
Ergänzend zu den individuellen 
Vertragsvereinbarungen gelten 
ausschließlich diese Einkaufs-
bedingungen für den gesamten 
Geschäftsverkehr mit Lieferan-
ten oder anderen Auftragneh-
mern (nachfolgend gemeinsam 
„Lieferant” genannt), sie gelten 
auch für alle zukünftigen Liefer-
beziehungen. Andere AGB wer-
den weder durch vorbehaltlose 
Annahme von Lieferungen oder 
Leistungen noch deren Bezah-
lung durch uns Vertragsinhalt. 
Änderungen oder Ergänzungen 
aller vertraglichen Vereinbarun-
gen bedürfen der Schriftform 
und der Zustimmung durch uns. 
Verschlechtert sich die Kredit-
würdigkeit oder Lieferfähigkeit 
des Lieferanten in einem Um-
fang, der die Erfüllung des Ver-
trages gefährdet oder stellt der 
Zulieferer seine Zahlungen ein 
oder wird über sein Vermögen 
ein Insolvenzverfahren eröffnet, 
besteht für uns ein Rücktritts-
recht, das auch nur teilweise 
ausgeübt werden kann. Eine 
Auftragsübergabe an Dritte ohne 
unsere Einwilligung ist untersagt 
und berechtigt uns zum Rücktritt 
oder zur Geltendmachung von 
Schadenersatz. Die Abtretung 
von Forderungen gegen uns ist 
ausgeschlossen.  
 
II. Angebot  
Im Angebot ist auf Abweichun-
gen von der Anfrage ausdrück-
lich hinzuweisen. Der Lieferant 

ist mindestens drei Monate an 
sein kostenloses Angebot ge-
bunden. Die Preise sind in Euro 
zuzüglich Mehrwertsteuer frei 
Haus, einschließlich Verpackung 
und Versicherung, auszuweisen. 
An Unterlagen, die wir dem Lie-
feranten zur Angebotsabgabe 
überlassen, behalten wir uns alle 
Eigentums- und Urheberrechte 
vor. Sie sind bei Nichtabgabe 
eines Angebotes oder nach Ab-
wicklung der Bestellung unver-
züglich und kostenlos an uns 
zurück zu senden.  
 
III. Bestellung  
1. Eine Bestellung gilt erst als 
erteilt, wenn sie Ihnen schriftlich 
zugeht und von einem Zeich-
nungsbevollmächtigten unter-
schrieben ist. Mündlich oder 
fernmündlich erteilte Bestellun-
gen sind für uns nur verbindlich, 
wenn wir sie durch nachträgliche 
Übersendung einer schriftlichen 
Bestellung bestätigt haben, oder 
wir in der mündlichen oder fern-
mündlichen Bestellung auf eine 
derartige Zusage verzichtet ha-
ben. Im Einzelfall von uns vor-
gegebene Zeichnungen inklusi-
ve Toleranzangaben und Prüf-
pläne sind verbindlich. Mit der 
Annahme der Bestellung erkennt 
der Lieferant an, dass er sich 
durch Einsicht in die vorhande-
nen Pläne über Art der Ausfüh-
rung und Umfang der Leistung 
unterrichtet hat. Bei offensichtli-
chen oder für den Lieferanten 
erkennbaren Irrtümern, Schreib- 

und Rechenfehlern in den von 
uns vorgelegten Unterlagen, 
Zeichnungen und Plänen be-
steht für uns insoweit keine Ver-
bindlichkeit. Der Lieferant ist 
verpflichtet, uns über derartige 
Fehler in Kenntnis zu setzen, so 
dass unsere Bestellung korrigiert 
werden kann. Dies gilt auch für 
fehlende Unterlagen oder Zeich-
nungen.  
2. Bestellungsannahmen sind 
uns innerhalb von einer Woche 
ab Bestellung und mittels schrift-
licher Auftragsbestätigung mit 
verbindlicher Lieferzeit und zu 
den von uns genannten Preisen 
zu bestätigen, sonst sind wir 
zum Widerruf berechtigt. Liefer-
abrufe werden verbindlich, wenn 
nicht binnen einer Woche nach 
Zugang widersprochen wird. 
Rahmenaufträge berechtigen 
nur zur Beschaffung von Vorma-
terial im notwendigen Umfang. 
Maximal dürfen Teile einen Mo-
nat ab Bestelleingang im Voraus 
produziert werden, das Rohma-
terial darf für maximal zwei Mo-
natsabrufe vorgehalten werden. 
Fertigt der Lieferant über die 
Monatsfrist hinaus, so besteht 
für die Fa. Schuhmacher keine 
Abnahmeverpflichtung mehr. 
Der Lieferant fertigt dann auf 
sein eigenes Risiko. Die Anferti-
gung von Teilen für Abrufaufträ-
ge ist erst nach Eingang des 
Abrufes zulässig. Bei Zeich-
nungs- oder Formänderungen 
durch den Lieferanten trägt die-
ser das Risiko einer Nichtab-
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nahme der Ware sowie aller 
dadurch verursachten Mängel 
und Schäden.  
3. Abweichungen in Quantität 
und Qualität gegenüber dem 
Text und Inhalt unserer Bestel-
lung und spätere Vertragsände-
rungen gelten erst als verein-
bart, wenn wir sie ausdrücklich 
schriftlich bestätigt haben.  
4. Zeichnungen, Werkzeuge, 
Messmittel, Muster, Modelle, 
Marken und Aufmachungen oder 
ähnliches sowie Fertigprodukte 
und Halbfertigprodukte, die von 
uns überlassen oder in unserem 
Auftrag hergestellt werden, blei-
ben oder werden unser Eigen-
tum und dürfen an Dritte nur mit 
unserer ausdrücklichen schriftli-
chen Genehmigung geliefert 
werden. Vorbehaltlich anders 
lautender Vereinbarungen im 
Einzelfall sind diese unverzüg-
lich mit Erledigung der Bestel-
lung ohne besondere Aufforde-
rung an uns zurückzugeben. Mit 
derartigen Fertigungsmitteln, 
Werkzeugen, Marken oder Auf-
machungen hergestellte bzw. 
ausgezeichnete Erzeugnisse 
und Produkte dürfen nur mit 
unserer ausdrücklichen schriftli-
chen Genehmigung an Dritte 
geliefert werden.  
 
IV. Liefertermine  
1. Die von uns vorgegebenen 
Lieferfristen und -termine sind 
verbindlich und gelten als Fix-
termine. Sie laufen vom Datum 
der Bestellung. Innerhalb der 
Lieferfrist bzw. zum Liefertermin 
muss die Ware an der von uns 
angegebenen Empfangsstelle 
eingegangen sein. Teillieferun-
gen sind nur nach Vereinbarung 
mit uns zulässig. Der Lieferant 
hat die Ware unter Berücksichti-
gung der üblichen Zeit für Verla-
dung und Versand, rechtzeitig 
bereitzustellen. Er soll Schwie-
rigkeiten, die ihn an der termin-
gemäßen Lieferung in der vor-
geschriebenen Qualität hindern, 
unverzüglich mitteilen und unse-
re Entscheidung über die Auf-

rechterhaltung des Auftrags 
einholen. Er haftet für nicht oder 
verspätet erfolgte Mitteilungen. 
Bei Lieferverzug stehen uns die 
gesetzlichen Ansprüche zu. Eine 
Fristsetzung durch uns ist dann 
entbehrlich, wenn unsere eigene 
Terminbindung dies erfordert, 
weil mit der Ablehnung der Ver-
tragserfüllung durch unseren 
Kunden zu rechnen ist. Ein Haf-
tungsausschluss oder eine Haf-
tungsbegrenzung des Lieferan-
ten ist ausgeschlossen. Bei 
Rücktritt können wir Teillieferun-
gen gegen Gutschrift behalten. 
Bei wiederholter oder dauerhaf-
ter Terminüberschreitung des 
Lieferanten besteht für uns ein 
Kündigungsrecht. Bei unver-
schuldeter Terminüberschrei-
tung haben wir ein außerorden-
tliches Kündigungsrecht, wenn 
die Terminüberschreitung erheb-
lich ist und die Dringlichkeit der 
Belieferung wegen eigener Ter-
minbindung dies erfordert. Kann 
die Abnahme durch uns wegen 
höherer Gewalt sowie wegen 
sonstiger, unvorhergesehener 
oder außerhalb unseres Einflus-
ses liegender Hindernisse, die 
sich auf die Abnahme der Ware 
auswirken, nicht rechtzeitig er-
folgen, verlängert sich die Ab-
nahmefrist angemessen und es 
entsteht kein Annahmeverzug. 
In anderen Fällen beschränken 
sich Schadenersatzansprüche 
wegen verschuldeter verzögerter 
Abnahme in jedem Fall auf 50% 
des Wertes der Lieferung, deren 
Abnahme verzögert wurde.  
2. Kommt der Lieferant in Ver-
zug, so haben wir nach Mah-
nung das Recht, eine Vertrags-
strafe von 0,5% des Netto-
Bestellwertes pro angefangene 
Woche, höchstens 5% des Net-
to- Bestellwertes und/oder der 
Lieferung zu verlangen und/oder 
vom Vertrag zurückzutreten. Die 
geleistete Vertragsstrafe wird 
auf einen Schadensersatzan-
spruch angerechnet.  

3. Vor Ablauf des Liefertermins 
sind wir zur Abnahme nicht ver-
pflichtet.  
 
V. Lieferung/Verpackung  
1. Die Lieferung erfolgt auf Kos-
ten des Lieferanten spesenfrei 
an die von uns angegebene 
Empfangsstelle. Haben wir aus-
nahmsweise die Fracht zu tra-
gen, so hat der Lieferant die von 
uns vorgeschriebene Beförde-
rungsart zu wählen, sonst die für 
uns günstigste Beförderungs- 
und Zustellart. Die Wahl einer 
günstigen Beförderungsart darf 
dabei nicht zu Lasten der Trans-
portsicherheit gehen. Vor Aus-
führung der Bestellung sind wir 
berechtigt, in Absprache mit 
dem Lieferanten, Änderungen 
der Konstruktion, Liefermenge 
und Lieferzeit zu verlangen. Die 
Auswirkungen der Änderung 
sind angemessen und einver-
nehmlich zu regeln. Kann keine 
Einigung erzielt werden, besteht 
für uns ein Kündigungsrecht. 
Der Lieferant erhält in diesem 
Fall einen angemessenen Auf-
wendungsersatz. Der Lieferant 
ist ohne Absprache mit uns nicht 
berechtigt, Änderungen in Kon-
struktion oder Ausführung ge-
genüber früheren, gleichartigen 
Lieferungen und Leistungen 
vorzunehmen. Der Lieferant 
schließt für seine Lieferungen 
eine ausreichende Transport-
versicherung ab.  
2. Die Gefahr geht erst mit Ab-
nahme durch unsere Empfangs-
stelle auf uns über. Bis zur Ver-
sendung ist die Ware kostenlos 
und auf Gefahr des Lieferanten 
für uns zu verwahren.  
3. Die Verpackung ist im Preis 
inbegriffen. Ist ausnahmsweise 
etwas anderes vereinbart, so ist 
die Verpackung zum Selbstkos-
tenpreis zu berechnen. Sofern 
die Verpackung von uns nicht 
vorgegeben ist, hat der Lieferant 
eine geeignete Verpackung zu 
wählen und darauf zu achten, 
dass durch die Verpackung die 
Ware vor Beschädigungen ge-
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schützt ist. Bei Rücksendung 
sind mindestens zwei Drittel des 
berechneten Wertes gutzu-
schreiben.  
4. Mehrkosten zur beschleunig-
ten Beförderung der bestellten 
Waren wegen einer nicht einge-
haltenen Versand- oder Verpa-
ckungsvorschrift oder zur Einhal-
tung eines Liefertermins, sind 
vom Lieferanten zu tragen.  
 
VI. Dokumentation  
1. Rechnungen, Lieferscheine 
und Packzettel sind in zweifa-
cher Ausfertigung jeder Sen-
dung beizufügen. Diese Doku-
mente müssen enthalten: - 
Nummer der Bestellung, - Men-
ge und Mengeneinheit, - Brutto-, 
Netto- und ggf. Berechnungs-
gewicht, - Ihre und unsere Arti-
kelbezeichnung mit Artikelnum-
mern, - Restmenge bei zulässi-
gen Teillieferungen. An der Ver-
packung müssen angebracht 
sein Index und Revisionsstand, 
Indexdatum und zwar sowohl in 
Schriftform als auch als Bar-
code.  
2. Bei Frachtsendungen ist uns 
eine Versandanzeige am Tage 
des Versandes gesondert zu 
übermitteln.  
3. Bei den in den technischen 
Unterlagen oder durch geson-
derte Vereinbarung, besonders 
z.B. mit „D“ gekennzeichneten 
Teilen, hat der Lieferant darüber 
hinaus im besonderen Aufzeich-
nungen festzuhalten, wann, in 
welcher Weise, wie und durch 
wen die Liefergegenstände be-
züglich der dokumentations-
pflichtigen Merkmale geprüft 
worden sind und welche Resul-
tate die durchgeführten Quali-
tätstests ergeben haben. Die 
Prüfungsunterlagen sind 15 
Jahre aufzubewahren und dem 
Besteller bei Bedarf vorzulegen. 
Vorlieferanten hat der Lieferant 
im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten in gleichem Um-
fang zu verpflichten.  
4. Bei Erstbestellung oder Ände-
rung von Gefahrstoffen hat der 

Lieferant ein EU-
Sicherheitsdatenblatt kostenlos 
der Lieferung beizulegen.  
 
VII. Preise  
1. Der in der Bestellung ausge-
wiesene Preis gilt als Höchst-
preis. Er kann unterschritten, 
nicht aber überschritten werden. 
Die Mehrwertsteuer ist im Preis 
enthalten, aber gesondert aus-
zuweisen.  
2. Der Lieferant wird uns keine 
ungünstigeren Preise und Be-
dingungen einräumen als ande-
ren Abnehmern, wenn und so-
weit diese ihm gegenüber im 
konkreten Fall gleiche oder 
gleichwertige Voraussetzungen 
bieten.  
 
VIII. Qualitätssicherung und 
Umweltschutz  
1. Der Lieferant hat für die Liefe-
rungen die anerkannten Regeln 
der Technik und die vereinbar-
ten (technischen) Daten, insbe-
sondere Qualitätsvorschriften 
sowie in Betracht kommende 
Schutzgesetze und sonstige 
Sicherheits- und Umweltschutz-
bestimmungen einzuhalten. Er 
ist verpflichtet, aufbauend auf 
der internationalen Norm DIN 
EN ISO 9000 ff ein Qualitätsma-
nagement-System zu unterhal-
ten mit der Verpflichtung zur 
Null-Fehler-Zielsetzung und der 
kontinuierlichen Verbesserung 
seiner Leistung. Der Lieferant 
verpflichtet seine Unterlieferan-
ten, ein vergleichbares Quali-
tätsmanagement-System zu 
unterhalten, das die mangelfreie 
Beschaffenheit seiner Zukauftei-
le und/oder extern veredelter 
Teile sicherstellt. Einzelheiten 
sind in den individuellen Verein-
barungen zur Qualität in schriftli-
cher Form zwischen den Partei-
en zu regeln.  
2. Die Vertragspartner werden 
sich über die Möglichkeiten einer 
Qualitätsverbesserung gegen-
seitig informieren.  
3. Der Lieferant leistet Gewähr 
dafür, dass der Liefergegen-

stand den gesetzlichen Auflagen 
für eingeschränkte, giftige und 
gefährliche Stoffe entspricht. Der 
Lieferant verpflichtet sich, dass 
die im Abnehmerland vorherr-
schenden Bedingungen für Um-
welt, Elektrizität und elektro-
magnetische Felder beachtet 
werden.  
4. Durch Auftragsannahme an-
erkennt der Lieferant automa-
tisch eine Qualitätssicherungs-
vereinbarung, die in ihrer jeweils 
gültigen Fassung jeweils unter 
www.schuhmacher.de abrufbar 
ist.  
5. Zum 1. Juni 2007 trat mit 
REACH eine neue EU-
Verordnung in Kraft (EG 
1907/2006). REACH steht für 
„Registration, Evaluation and 
Authorisation of Chemicals“ 
(Registrierung, Bewertung und 
Zulassung von Chemikalien) und 
reformiert das bestehende EU-
Chemikalienrecht grundlegend. 
Der Gesetzgeber will durch 
REACH den Wissensstand über 
die Gefahren und Risiken, die 
von Chemikalien ausgehen kön-
nen steigern, um damit ein er-
höhtes Schutzniveau für Mensch 
und Umwelt zu erreichen. Ent-
sprechend dem abgestimmten 
Vor - gehen fordert die Fa. 
Schuhmacher Präzisionsdrehtei-
le GmbH als „nachgeschalteter 
Anwender“, ihre Lieferanten 
hiermit dazu auf, alle Stoffe in 
den Produkten, die sie uns lie-
fern, vorzuregistrieren oder die 
vollständige Registrierung nach 
den Bestimmungen von REACH 
durchzuführen. Sollten Lieferan-
ten Stoffe nicht vorregistrieren 
lassen, bitten wir Sie uns diese 
Stoffe und betroffenen Produkte 
umgehend zu benennen.  
Für den Fall, dass keine solche 
Mitteilung eingeht, geht die Fa. 
Schuhmacher von einer voll-
ständigen Registrierung durch 
den Lieferanten aus.  
Alle notwendigen Stoffregistrie-
rungen sind rechtzeitig und voll-
ständig durchzuführen, damit 
eine lückenlose Versorgung von 
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der Schuhmacher GmbH ge-
währleistet ist.  
6. Radioaktivität: Es ist unsere 
wichtigste Aufgabe, die Ge-
sundheit unserer Mitarbeiter und 
Kunden zu schützen. Aus die-
sem Grund müssen wir uns ver-
gewissern, dass in der gesam-
ten Lieferkette keine radioaktiv 
kontaminierten Materialien pro-
duziert und versendet werden. 
Dies betrifft alle eingekauften 
Waren, z. B. Rohmaterialien, 
Beschichtungen, Verpackungen 
jeglicher Art. 
Mit Auftragsannahme bestätigt 
der Lieferant, dass alle Maß-
nahmen unternommen werden, 
um die gesamte Lieferkette auf 
den Versand von radioaktiv kon-
taminiertem Material hin zu un-
tersuchen. 
Dies betrifft nicht nur die Artikel, 
die direkt aus Japan bezogen 
werden.  
Es wird bestätigt, dass die gelie-
ferten Materialien nicht radioak-
tiv kontaminiert waren und zu-
künftig auch nicht sein werden. 
7. Alle gelieferten Teile müssen 
frei sein von Schleifbrand, 
Randentkohlung oder Neuhärte-
zonen. 
Es liegt in der Verantwortung 
des Lieferanten, eine sichere 
Maßnahme zur Detektion und 
Behebung des Mangels zu etab-
lieren. Mit Auftragsannahme 
bestätigt der Lieferant die Frei-
heit der Produkte von diesem 
Mangel. 
8. Richtrisse müssen während 
des Richtprozesses mit geeigne-
ten Maßnahmen detektiert wer-
den. 
Es liegt in der Verantwortung 
des Lieferanten, eine sichere 
Maßnahme zur Detektion des 
Mangels zu etablieren. Mit Auf-
tragsannahme bestätigt der Lie-
ferant die Freiheit der Produkte 
von Richtrissen. 
 
IX. Rechnung/Zahlung  
1. Rechnungen sind für jede 
Bestellung gesondert zu erteilen. 
Zahlung erfolgt erst nach voll-

ständigem Eingang der mangel-
freien Ware bzw. vollständiger 
mangelfreier Leistung und nach 
Eingang der Rechnung. Bei 
zulässigen Teillieferungen gilt 
dies entsprechend. Zeitverzöge-
rungen, die durch unrichtige 
oder unvollständige Rechnun-
gen entstehen, beeinträchtigen 
keine Skontofristen. Hierbei ist 
besonders auf die Angabe der 
Steuernummer zu achten. Bei 
Skontogewährung erfolgt die 
Bezahlung nach Maßgabe der 
Skontovereinbarung mindestens 
aber  
- bis zum 25. des der Lieferung 
folgenden Monats abzüglich 3% 
Skonto  
- bis zu 90 Tagen netto.  
Maßgeblich für diese Frist ist der 
Tag der Lieferung oder die spä-
tere Inrechnungstellung. Ein 
Zahlungsverzug durch uns ist im 
Falle einfacher Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen. Ersatzansprü-
che werden im Übrigen auf die 
dadurch typischerweise ein tre-
tenden Schäden begrenzt.  
2. Forderungen des Lieferanten 
an uns dürfen nur mit unserer 
Zustimmung an Dritte abgetre-
ten werden. Zahlungen erfolgen 
nur an den Lieferanten. 
 
 X. Garantie / Gewährleistung / 
Beanstandung  
1. Der Lieferant übernimmt die 
Verpflichtung, dass die Ware 
einschließlich Aufmachung und 
Auszeichnung unseren Angaben 
entspricht. Unsere Bestellung 
bzw. unser Auftrag werden 
sach- und fachgerecht nach dem 
jeweiligen Stand der Technik 
durchgeführt. Der Lieferant si-
chert die vertraglichen Eigen-
schaften der Liefersache zu und 
verpflichtet sich, für alle aus dem 
Fehlen der zugesicherten Ei-
genschaften entstehenden Män-
gel und Mangelfolgeschäden 
einzustehen.  
2. Wir sind berechtigt, vom Lie-
feranten nach unserer Wahl 
Mangelbeseitigung, Ersatzliefe-
rung oder Schadenersatz zu 

verlangen. Der Lieferant ist ver-
pflichtet, alle zum Zweck der 
Mangelbeseitigung, Ersatzliefe-
rung oder Schadenbeseitigung 
erforderlichen Aufwendungen zu 
tragen. Wir können auf Kosten 
des Lieferanten die Mangelbe-
seitigung selbst vornehmen, 
wenn Gefahr im Verzug ist oder 
sonst eine besondere Eilbedürf-
tigkeit besteht. Fehlen Abspra-
chen in Qualitäts- Sicherungs-
Vereinbarungen, sind die Liefe-
rungen durch uns innerhalb an-
gemessener Frist auf offenkun-
dige Qualitäts- oder Quantitäts-
abweichungen zu untersuchen. 
Eine Mängelrüge durch uns ist 
rechtzeitig, wenn sie innerhalb 
einer Frist von 10 Arbeitstagen, 
gerechnet ab Lieferungseingang 
oder bei versteckten Mängeln ab 
deren Entdeckung, beim Liefe-
ranten eingeht. Bei Durch-
gangsgeschäften ist hierbei auf 
die Rüge des Abnehmers abzu-
stellen. Wir behalten uns vor, im 
Beanstandungsfall dem Liefe-
ranten die im Zusammenhang 
mit der Mängelrüge entstehen-
den Kosten zu belasten. Der 
Lieferant trägt Kosten und Ge-
fahr der Rücksendung mangel-
hafter Liefergegenstände. Führt 
der Lieferant eine Mangelbesei-
tigung oder Ersatzlieferung nicht 
innerhalb einer angemessenen 
Frist durch oder schlägt sie fehl, 
so können wir Wandlung oder 
Minderung geltend machen.  
3. Für das vom Lieferanten ge-
fertigte oder gelieferte Produkt 
bzw. für den von ihm durchge-
führten Auftrag endet die Ge-
währleistung mit Ablauf von 36 
Monaten nach Auslieferung der 
unter Verwendung der Lieferer-
zeugnisse hergestellten Schuh-
macher-Produkte. Der Lieferant 
vereinbart mit seinem Betriebs-
Haftpflichtversicherer die Erfas-
sung dieser Gewährleistungsfrist 
und der daraus entstehenden 
Mangelfolgeschäden in der Be-
triebs-Haftpflicht-versicherung.  
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XI. Produzentenhaftung  
Für Mängel an der Ware sowie 
die daraus resultierenden Schä-
den, die bei uns oder Dritten 
eintreten und auf Verschulden 
beruhen oder im Rahmen der 
Produkthaftung verschuldens-
unabhängig zu vertreten sind, 
stellt uns der Lieferant von der 
daraus resultierenden Haftung 
insoweit frei, wie er auch selbst 
haften würde. Der Lieferant ver-
einbart mit seinem Versicherer 
die Mitversicherung dieser Frei-
stellung im Rahmen seiner Be-
triebs-Haftpflichtversicherung. 
Der Lieferant stellt uns von der 
Verantwortung für einen Pro-
duktschaden insoweit frei von 
Ansprüchen Dritter, als die Ur-
sache in seinem Herrschafts- 
und Organisationsbereich ge-
setzt ist. Er ist verpflichtet, Auf-
wendungen für eine zur Vermei-
dung von Personenschäden 
durchgeführte Rückrufaktion zu 
erstatten, die wegen der vom 
Lieferanten verursachten Pro-
duktmängel erforderlich wurde. 
Der Lieferant verpflichtet sich, 
eine Betriebs- und Produkt-
Haftpflichtversicherung mit einer 
Deckungssumme von mindes-
tens 1 Mio. Euro pauschal für 
Personen- und Sachschaden zu 
unterhalten. Der Umfang dieser 
Versicherung muss sich erstre-
cken auf die Deckungsformen 
der sog. erweiterten Produkt-
Haftpflichtversicherung 
(ProdHV) unter Einschluss der 
Versicherung von Personen- 
und Sachschäden wegen Feh-
lens zugesicherter Eigenschaf-
ten der Liefersache, Ziff. 4.1 
ProdHV; Verbindung, Vermi-
schung und Verarbeitung der 
Lieferprodukte, Ziff. 4.2 ProdHV; 
Weiterbe- und -verarbeitung 
gem. Ziff. 4.3 ProdHV; Aus- und 
Einbaukosten gem. Ziff. 4.4 
ProdHV sowie Ausschusspro-
duktionen durch Maschinen 
gem. Ziff. 4.5 ProdHV. Die De-
ckungssumme für Schäden 
gem. Ziff. 4.1 - 4.5 ProdHV muss 
ebenfalls mindestens 1 Mio. 

Euro betragen. Auf Verlangen 
überlässt der Lieferant dem Be-
steller eine dementsprechende 
Bestätigung des Versicherers 
(certificate of insurance).  
 
XII. Schutzrechte  
Der Lieferant übernimmt die 
Gewähr dafür, dass der Liefer-
gegenstand und seine Aufma-
chung den Bestimmungen ent-
spricht, die für den Betrieb oder 
die Verwendung derartiger Ge-
genstände bestehen, gleichgül-
tig, ob sich diese Bestimmungen 
auf Europäisches Recht, Ge-
setz, behördliche Vorschriften 
oder Handelsbrauch stützen. Er 
stellt uns dabei von allen öffent-
lich- und privatrechtlichen An-
sprüchen aus Verletzungen die-
ser Vorschriften frei. Der Liefe-
rant haftet dafür, dass durch 
seine Lieferung und ihre Verwer-
tung durch uns keine Patente 
oder sonstigen Schutzrechte 
Dritter verletzt werden. Er stellt 
uns und unsere Abnehmer von 
allen Ansprüchen aus der Be-
nutzung solcher Schutzrechte 
frei. Dies gilt nicht, soweit der 
Lieferant die gelieferte Ware 
nach von uns übergebenen 
Zeichnungen, Modellen oder 
diesen gleichkommenden sons-
tigen Beschreibungen oder An-
ordnungen hergestellt hat und 
nicht weiß oder im Zusammen-
hang mit den von ihm hergestell-
ten Erzeugnissen nicht wissen 
kann, dass dadurch Schutzrech-
te verletzt werden. Bei Benut-
zung von Schutzrechten Dritter 
aufgrund vom Lieferanten abge-
schlossener Lizenzverträge hat 
dieser dafür zu sorgen, dass die 
Benutzung der Lieferprodukte in 
allen Ländern erlaubt ist, in de-
nen entsprechende Schutzrech-
te bestehen. Wir haben an sei-
nen Schutz - rechten im Umfang 
der gelieferten Erzeugnisse ein 
kostenloses Mitbenutzungsrecht. 
Die Freistellungspflicht des Lie-
feranten bezieht sich auf alle 
Aufwendungen, die uns aus 
oder im Zusammenhang mit der 

Inanspruchnahme durch einen 
Dritten erwachsen.  
 
XIII. Höhere Gewalt  
Krieg, Bürgerkrieg, Exportbe-
schränkungen bzw. Handelsbe-
schränkungen aufgrund einer 
Änderung der politischen Ver-
hältnisse sowie Streiks, Aus-
sperrung, Betriebsstörungen, 
Betriebseinschränkungen und 
ähnliche Ereignisse, die uns die 
Vertragserfüllung unmöglich 
oder unzumutbar machen, gel-
ten als höhere Gewalt und be-
freien uns für die Dauer ihres 
Vorliegens von der Pflicht zur 
rechtzeitigen Abnahme. Die 
Vertragspartner sind verpflichtet, 
nach Information durch uns ihre 
Verpflichtungen den veränderten 
Vertragsverhältnissen nach Treu 
und Glauben anzupassen.  
 
XIV. Verwahrung / Eigentum  
Sofern die Bestellung eine 
Übernahme von Werkzeug- oder 
anderen Kosten einschließt, wird 
vereinbart, dass Werkzeuge und 
Gegenstände unser Eigentum 
sind. Der Lieferant ist verpflich-
tet, diese Sachen ausschließlich 
für die Herstellung der von uns 
bestellten Waren einzusetzen. 
Er ist verpflichtet, die uns gehö-
renden Sachen zum Neuwert 
auf eigene Kosten gegen Feuer-
, Wasser-, Sturm-, Dieb-
stahlsund Vandalismusschäden 
zu versichern. Gleichzeitig tritt 
der Lieferant uns schon jetzt die 
Entschädigungsansprüche aus 
dieser Versicherung ab, wir 
nehmen die Abtretung hiermit 
an. Er ist verpflichtet, an unse-
ren Sachen etwa erforderliche 
Wartungs- und Inspektionsarbei-
ten sowie alle Instandhaltungs- 
und Instandsetzungsarbeiten auf 
eigene Kosten rechtzeitig durch-
zuführen. Sofern wir selbst Sa-
chen beistellen, behalten wir uns 
hieran das Eigentum vor. Ver-
traglich vereinbarte Verarbeitung 
oder Umbildung durch den Liefe-
rant werden für uns vorgenom-
men. Wird unsere Vorbehaltswa-
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re mit anderen, uns nicht gehö-
renden Gegenständen verarbei-
tet, verbunden oder vermischt, 
so erwerben wir das Miteigen-
tum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes unserer 
Sache zu den anderen Gegen-
ständen zur Zeit der Verarbei-
tung, Verbindung oder Vermi-
schung. Erfolgen Verarbeitung, 
Verbindung oder Vermischung in 
der Weise, dass die Sache des 
Lieferanten als Hauptsache an-
zusehen ist, so gilt als verein-
bart, dass dieser uns anteilsmä-
ßig Miteigentum überträgt. Diese 
Regelung gilt auch dann, wenn 
wir die Annahme wegen verspä-
teter oder mangelhafter Liefe-
rung verweigern oder wenn wir 
von weiteren Bestellungen ab-
sehen. In solchen Fällen sind 
uns die beigestellten Sachen 
kostenfrei zur Verfügung zu 
stellen. Aufrechnung ist ausge-
schlossen.  
 
XV. Geschäftsgeheimnisse 
Der Lieferant ist verpflichtet, 
unsere Bestellungen und alle 
hiermit zusammenhängenden 
kaufmännischen und techni-
schen Einzelheiten als Ge-
schäftsgeheimnis zu behandeln. 
Der Lieferant ist zur Geheimhal-
tung der Unterlagen und Infor-
mationen auch nach Abwicklung 
dieses Vertrages verpflichtet. 
Offenlegung gegenüber Dritten 
darf nur mit unserer schriftlichen 
Zustimmung erfolgen.  
 
XVI. Mindestlohngesetz 
1. Der Lieferant ist verpflichtet, 
seinen Arbeitnehmern den ge-
setzlichen Mindestlohn zu dem 
in § 2 Abs. 1 MiLoG bestimmten 
Fälligkeitszeitpunkt zu zahlen. 
Der Lieferant sichert zu, dass er 
alle sonstigen Verpflichtungen 
aus dem Mindestlohngesetz 
ausnahmslos erfüllt, insbeson-
dere der Aufzeichnungspflichten 

sowie der gemäß § 16 MiLoG 
schriftlichen Anmeldung als Ar-
beitgeber mit Sitz im Ausland, 
welche vor Beginn jeder Werk- 
oder Dienstleistung in deutscher 
Sprache bei der zuständigen 
Behörde der Zollverwaltung 
vorzulegen ist in den Wirt-
schaftsbereichen nach § 2a 
SchwarzArbG. 
2. Auf Verlangen des Auftragge-
bers wird der Lieferant diesem 
während der gesamten Ver-
tragslaufzeit bis sechs Monate 
nach Beendigung des vorliegen-
den Vertragsverhältnisses bin-
nen 14 Tagen die Erfüllung die-
ser Verpflichtung durch Vorlage 
geeigneter Unterlagen (insb. 
Dokumente nach § 17 Abs. 1 
MiLoG, Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung  der zuständigen 
Sozialkasse bzw. Urlaubskasse, 
etc.) nachweisen. 
3. Der Lieferant stellt den Auf-
traggeber von sämtlichen An-
sprüchen Dritter (insb. Arbeit-
nehmer des Auftragnehmers, 
Bundesagentur für Arbeit, der 
Zollbehörde) im Zusammenhang 
mit der Verletzung der Verpflich-
tung zur Zahlung des gesetzli-
chen Mindestlohnes auf erstes 
Anfordern frei. 
4. Der Lieferant ist verpflichtet, 
einen etwaigen Nachunterneh-
mer in demselben Umfang zur 
nachweislichen Zahlung des 
gesetzlichen Mindestlohnes und 
Freistellung des Auftraggebers 
zu verpflichten, wie er selbst 
nach den Absätzen 1 und 2 ver-
pflichtet ist. Falls sich der Nach-
unternehmer seinerseits Nach-
unternehmer bedient, hat der 
Lieferant sicherzustellen, dass 
auch sämtliche Nachunterneh-
mer entsprechend verpflichtet 
werden. 
5. Der Lieferant haftet gegen-
über dem Auftraggeber für sämt-
liche Ansprüche Dritter, die aus 
der Verletzung der Verpflichtung 

zur Zahlung des gesetzlichen 
Mindestlohnes durch Nachun-
ternehmer entstehen. 
6. Der Einsatz weiterer Nachun-
ternehmer ist nur nach schriftli-
cher Zustimmung von Fa. 
Schuhmacher gestattet. Falls 
Bedenken gegen den Nachun-
ternehmer bestehen, dass die-
ser weitere Nachunternehmer 
seinen Arbeitnehmern den Min-
destlohn nicht zahlt, kann Fa. 
Schuhmacher die Zustimmung 
verweigern. 
 
Der Lieferant hat den Auftragge-
ber unverzüglich zu unterrichten, 
wenn gegen ihn bzw. einem 
Nachauftragnehmer ein Ermitt-
lungsverfahren wegen des Ver-
dachts von Mindestlohnverstö-
ßen anhängig ist oder Bußgelder 
verhängt werden. 
8. Für jeden Fall der Zuwider-
handlung hat der Lieferant eine 
Vertragsstrafe von 500,00 € zu 
zahlen. Die Vertragsstrafe wird 
jeweils pro eingesetzten Arbeit-
nehmer pro angefangenen Mo-
nat, in dem der Arbeitnehmer 
eingesetzt wird, verwirkt. Die 
Geltendmachung weitergehen-
der Schadensersatzansprüche 
bleibt hiervon unberührt. 
 
XVII. Allgemeine Bestimmun-
gen 
1. Sollte eine Bestimmung die-
ser Bedingungen nichtig sein, 
bleiben die übrigen Bestimmun-
gen gültig. 
2. Für alle Rechtsfragen zwi-
schen dem Lieferanten und uns 
gilt, auch wenn dieser seinen 
Firmensitz im Ausland hat, deut-
sches Recht unter Ausschluss 
des Rechts über den internatio-
nalen Kauf beweglicher Sachen. 
3. Erfüllungsort ist Spaichingen. 
Für die Lieferung kann etwas 
anderes vereinbart werden. 

 
 
 
 


